
Transparenz
Rechnungserklärung
der Alpiq Versorgungs AG

Letzte Seite – Detailübersicht/Messwerte

12. Die Zähler-Nr. ist auf dem Messapparat ersichtlich.
13. Zählerstand alt: Stand bei der letzten Ablesung. 

Zählerstand neu: Stand bei der jetzigen Ablesung.
14. Der Bezug bzw. Verbrauch ergibt sich aus der Diffe

renz zwischen dem alten und dem neuen Zählerstand, 
allenfalls multipliziert mit dem Faktor.

15. Beim Strom beträgt der Faktor meistens 1. Andere 
Werte kommen vor allem bei Kunden mit sehr hohem 
Stromverbrauch vor.

  


Alpiq Versorgungs AG 
Solothurnerstrasse 21
Postfach
4601 Olten
Telefon 062 205 56 56
Fax 062 205 56 58
info@aen.ch
www.aen.ch



Seite 1 – Zusammenfassung

1. Die Rechnungsstellung erfolgt 
im Auftrag der Alpiq Ver
sorgungs AG (AVAG) durch die 
Aare Energie AG (a.en).

2. Die Abrechnungsperiode muss 
nicht taggenau mit der Ablese
periode übereinstimmen.

3. Kunden-Nr., bitte bei Rück
fragen immer angeben.

4. Rechnungs-Nr., bitte bei Rück
fragen immer angeben.

5. Zusammenfassung der auf den 
Übersichtsseiten aufgeführten 
Bezüge.

6. Abzug der Akontorechnung. Sie 
erhalten i.d.R. viermal jährlich 
eine Rechnung von uns: Zwei 
Akontorechnungen und zwei 
Rechnungen aufgrund effektiver 
Ablesung.

7. Zahlungsart: Die Rechnung 
kann mit dem vorgedruckten 
Einzahlungsschein oder mittels 
LSV oder Debi Direct bezahlt 
werden.

e Ihre Rechnung besteht auf der ersten Seite aus einer Zusammenfassung 
mit Einzahlungsschein, einer oder mehreren Übersichtsseiten sowie einer 
Detailübersicht mit den Zähler und Messwerten auf der letzten Seite.

e Auf der Rückseite der ersten Seite (Zusammenfassung) finden Sie  
Hinweise über Tarifzeiten, Wohnungswechsel usw.

e Das neue Rechnungslayout entspricht den Vorgaben des Stromversorgungs
gesetzes (Strom VG), wonach die Abrechnung der elektrischen Energie 
getrennt nach Netz, Energie und Abgaben erfolgen muss, und wonach jeder 
Bezugsstelle – einem so genannten Messpunkt – ein 33stelliger Code  
zugewiesen ist.

e Das abgebildete Rechnungsbeispiel bezieht sich auf ein Objekt ohne  
Leistungsmessung, mit separatem Zähler für die Wärmepumpenheizung. 

e Der Bezug von Fernwärme und Erdgas (Städtische Betriebe Olten)  
wird separat in Rechnung gestellt.

e Für einige Gemeinden werden auch Wasser, Abwasser und  
Kehricht fakturiert.

10. Der Strompreis setzt sich zusammen aus den Kosten 
für die Netznutzung, Abgaben und der Energie.

 A. Netznutzungstarif
 B. Bezugs/Ableseperiode
 C. Bezogene Menge
 D. Preis pro Einheit
 E. Separat ausgewiesene Abgaben
 F. Energieprodukt (i.d.R. Basisstrom)
11.  Abrechnung eines weiteren Zählers (im Beispiel für 

eine separat gemessene Wärmepumpenheizung).

Folgeseiten – Übersicht

8. Die Objekt-Nr. identifiziert das belieferte Objekt,  
welches nicht immer identisch sein muss mit  
der Rechnungsadresse.

9. Die Messpunktbezeichnung ist gemäss neuer  
Gesetzgebung erforderlich, um die Energie gesamt
schweizerisch korrekt bilanzieren zu können.

 In diesem Beispiel wird der Stromverbrauch für die 
Wärmepumpenheizung über einen separaten Zähler 
separat abgerechnet, was auch zwei Messpunkte  
bedeutet.
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